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Havarieplan (Unfallmeldeplan Anschlussbahn)

Unfallmeldestelle der Anschlussbahn: Hafenmeister I': (03375) 67 11 13

Cargo-Leitstelle I': (030) 297 418 12
Bundesgrenzschutz I:(030)293315-0
drtlich zustandiger Fahrdienstleiter I': (030) 297 40 613
Transportmanagement Ost Koordinator Notfallapp. I': (030) 297 1094 bzw.
(030) 297 41 805

Leiter der Unfallstelle:
- Unfall mit Eigenfahrzeug und Eigenpersonal - Anschlussbahnleiter oder Vertreter

- Unfall mit Fremdfahrzeug und Fremdpersonal - ...

Bei allen Ereignissen ist, soweit erforderlich, in der angegebenen Reihenfolge folgendes zu
tun:

Lfd.Nr. MalRhahmen zu erledigen
durch:

A - SofortmalRnahmen

1. Schutz der Unfallstelle veranlassen, Rangierleiter,
falls erforderlich Unfallruf bzw. Gefahrensignal Triebfahr-
geben, auBerdem Gleis bzw. Gleise sperren zeugfihrer

Leiter der Unfallstelle informieren

2. Bergung Verungluckter veranlassen (vorgefundene Rangierleiter,

Lage ortlich kennzeichnen Triebfahr-

zeugfihrer
3. Beseitigen von Gefahrenstellen veranlassen Leiter der (z. B.
Aus- oder Umschalten von Starkstrom, Unfallstelle

Gas, Wasser- und Dampfleitungen, Schliel3en von

Brandttren
4. Aufbewahrungsort fir Handfeuerldschgerate, Ret- Hafenmeister

tungskasten, Krankentragen, Decken, Arbeitsgerate
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B - Eilige Meldungen

Unfallmeldestelle - I " : (03375) 67 11 13

Hafen- und Eisenbahnbetriebsleiter Werner, Frank
Fr.-Engels-StralRe 22, 15758 Zernsdorf

I oprivat -(03375) 201335
dienstl. - (03375) 67 11 90

Geschaftsfuhrer Schuster, Reinhard

I privat -  (0172) 99 59 187
dienstl. - (03375) 67 11 20

Erforderliche Rettungs- und Arbeitskrafte,
Gerate und Hilfsmittel an der Unfallstelle nutzen.

C -Herbeirufen von Hilfe

Krankenhaus I 288-0

Rettungsleitstelle I (03546) 27 370
Feuerwehr 112

Polizei I 110 oder (03375) 270 - 0

D - Verstandigung des Bedienungs-

und Anschlussbahnhofes

Bei Ereignissen mit DB-Fahrzeugen,

Meldung innerhalb von 30 min. an Ortlich zustandigen
Fahrdienstleiter (030) 297 40 613 und Transportmann.
Ost Koordinator Notfallapp.(030) 297 1094 bzw. -41 805

Unfallstelle
mit folgenden Angaben: Zeit und Ort, bei
hoéhengleicher Kreuzung ist die Art der Sicherung,

betroffene Rabt., Hergang und mutmalliche Ursache,

Folgen, Tote, Verletzte, Sachschaden,
unbefahrbare Gleise, Anzahl der entgleisten oder
beschadigten Fahrzeuge und ob Hilfszug oder

Leiter
Unfall-
stelle
bzw.
Hafen-
meister
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Dienststellen der DB (SFm, Bzw, Ra, Bw,
Wa u. a.) fur die Hilfsleistung erforderlich sind.

E - Andere eilige Meldungen

Folgende Ereignisse: Leiter der Unfallstelle
— Tod eines oder mehrerer Menschen

— erhebliche Gesundheitsschadigungen einer oder
mehrerer Menschen

— Massenunfall

— erhebliche Gefahr flr das Lebens oder erhebliche
Gefahr fur die Gesundheit von Menschen

— Brand oder Explosion

— unmittelbarer Brand

— oder Explosionsgefahr

— bedeutender wirtschaftlicher Schaden

sind zu melden an:

Berufsgenossenschaft (030) 85 301 -0
Eisenbahnbundesamt (030) 77 007 -0

Uber Polizei ((03375) 270 — 0 ist die Staatsanwaltschaft anzufordern
Havarien von Kesselwagen oder Behéltern, bei denen Leiter der
durch das Auslaufen des Inhalts die Gefahr einer Unfallstelle
Verseuchung des Grundwassers besteht, meldet an:

- WSP - Schutzbereich Zeuthen (03375) 67 12 60
(03375) 21 63 55
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Zugangsber echtigte

Der Zugang zur Eisenbahninfrastruktur ergibt sichaus 8 14 Abs. 2Nr. 1-4und 814 Abs. 3Nr. 1-4
AEG. Zugangsberechtigt sind im einzelnen:

A. Eisenbahnunternehmen
1. inléandische EVU
2. internationale Gruppierungen®
3. audandische Eisenbahnen und Eisenbahnverkehrsunternehmen
a) EVU mit Sitz in einem Mitgliedstaat®
b) sonstige auslandische Eisenbahnen und EVU
aa) Zulassung des EVU in einem anderen Mitgliedstaat®
bb) Vorliegen einer zwischenstaatlichen Vereinbarung

B. Inlandische Frachtunternehmen®

C. Aufgabentréager und Behorden
1. Eisenbahnbundesamt
2. Landesamt fur Bauen und Verkehr des Landes Brandenburg

! Internationale Gruppierung = Verbindung von mind. zwei EVU mit Sitz in verschiedenen Mitgliedsstaaten der Européi-
schen Gemeinschaften, deren Geschéftstatigkeit darin besteht, grenziiberschreitende Eisenbahnverkehrsleistungen zwi-
schen den Mitgliedsstaaten zu erbringen. Das Zugangsrecht gilt nur flr die grenziiberschreitenden Verkehre.

2 Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Danemark, Irland, Vereinigtes Konigreich,
Griechenland, Portugal, Spanien, Finnland, Osterreich, Schweden, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowake,
Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern. Ausgenommen sind EVU, die ausschliefdlich Schienenpersonennahverkehrsleis-
tungen anbieten. Der Zugang besteht zunachst fiir den grenziiberschreitenden kombinierten Giterverkehr, den grenziber-
schreitenden Giiterverkehr auf dem Transeuropéischen Schienengiiternetz und ab 1. Januar 2007 fur den gesamten Gii-
terverkehr.

3 EVU ist nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der EU oder des EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen) zum
Eisenbahnverkehr zugelassen und auch ein deutsches EVU hat in dem anderen Staat ein Recht auf diskriminierungsfreien
Zugang.

*#Inlandi sches Frachtunternehmen = Unternehmen mit Sitz im Inland, die Giiter durch ein EVU befordern lassen wollen.



http://de.wikipedia.org/wiki/Belgien

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland

http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich

http://de.wikipedia.org/wiki/Italien

http://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg

http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande

http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nemark

http://de.wikipedia.org/wiki/Irland

http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechenland

http://de.wikipedia.org/wiki/Portugal

http://de.wikipedia.org/wiki/Spanien

http://de.wikipedia.org/wiki/Finnland

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich

http://de.wikipedia.org/wiki/Schweden

http://de.wikipedia.org/wiki/Estland

http://de.wikipedia.org/wiki/Lettland

http://de.wikipedia.org/wiki/Litauen

http://de.wikipedia.org/wiki/Malta

http://de.wikipedia.org/wiki/Polen

http://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien

http://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien

http://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn

http://de.wikipedia.org/wiki/Zypern



		Zugangsberechtigte

		A. Eisenbahnunternehmen

		B. Inländische Frachtunternehmen

		C. Aufgabenträger und Behörden
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Umfang der Leistungen der L utra GmbH

Bereitstellung von Gleisen:
- Zufuhrungsgleise (A1, A 30)
- Bereitstellungsgleise (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A 8, A 27)
- Ladegleise (A9, A10, All, A21, A22, A22a, A23, A24, A25, A 26, A30, A3l, A32)
- Abstellgleisfur Zugloks (A 12)

- Tankstelle (Einrichtung fur die Brennstoffaufnahme DK, zu erreichen Uber Gleise A26,
A27)

Bereitstellung von Dieselkraftstoff





		Umfang der Leistungen der Lutra GmbH
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Nutzungsbedingungen fir die Serviceeinrichtungen der Lutra GmbH
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§1
Zweck und Geltungsbereich

(1) Die Nutzungsbedingungen fir Serviceeinrichtungen — Allgemeiner Teil (im folgenden
.NBS-AT“) gewahrleisten gegeniber jedem Zugangsberechtigten einheitlich den
diskriminierungsfreien Zugang zu Serviceeinrichtungen und die diskriminierungsfreie
Erbringung der angebotenen Leistungen.

(2) Die NBS-AT gelten fur die gesamte Geschaftsverbindung zwischen der Lutra GmbH und
Zugangsberechtigten, die sich aus der Benutzung der Serviceeinrichtung und der
Erbringung der angebotenen Leistungen ergibt.

(3) Vertragliche Vereinbarungen zwischen Zugangsberechtigten und den von ihnen
beauftragten Eisenbahnverkehrsunternehmen (im folgenden ,EVU") haben keinen Einfluss
auf die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Zugangsberechtigten und der Lutra
GmbH.

(4) Die Bestimmungen betreffend Zugangsberechtigte und EVU gelten sinngemaf auch fur
Halter von Eisenbahnfahrzeugen, die mit diesen selbststdndig am Eisenbahnbetrieb
teilnehmen, ohne EVU zu sein.

(5) Die NBS-AT erfassen die Nutzung der Serviceeinrichtung durch Eisenbahnfahrzeuge
(Zige, Rangierabteilungen, Fahreinheiten usw.).

Allgemeine Zugangsvoraussetzungen

§ 2

Genehmigung

(1) Bei Abschluss eines Nutzungsvertrages weist das EVU durch Vorlage des Originals oder
einer beglaubigten Kopie nach, dass es im Besitz folgender behérdlicher Genehmigungen
ist:

. einer Genehmigung zum Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen im Sinne
des § 6 Abs. 3 Nr. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (im folgenden ,AEG") oder

. einer nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Gemein
schaften oder eines Mitgliedstaates des Abkommens vom 2. Mai 1992 Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum erteilten Genehmigung fur das Erbringen von Ei
senbahnverkehrsleistungen.

(2) Bei Abschluss eines Nutzungsvertrages weist der Halter von Eisenbahnfahrzeugen fur
die selbststandige Teilnahme am Eisenbahnbetrieb durch Vorlage des Originals oder einer
beglaubigten Kopie nach, dass er im Besitz folgender behérdlicher Genehmigungen ist:

. einer Genehmigung fir die selbststandige Teilnahme am Eisenbahnbetrieb als
Halter von Eisenbahnfahrzeugen im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 2 AEG oder

. einer nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Gemein
schaften oder eines Mitgliedstaates des Abkommens vom 2. Mai 1992 (ber den
Europaischen Wirtschaftsraum erteilten Genehmigung flr die selbststandige Teil
nahme am Eisenbahnbetrieb als Halter von Eisenbahnfahrzeugen.

(3) Bei einer von einer auslandischen Behdrde erteilten Genehmigung kann die Lutra GmbH
die Vorlage einer beglaubigten Ubersetzung in die deutsche Sprache verlangen.
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(4) Den Widerruf und jede Anderung der Genehmigung teilt das EVU der Lutra GmbH
unverziiglich schriftlich mit.
§3
Haftpflichtversicherung

Bei Abschluss eines Nutzungsvertrages weist das EVU das Bestehen einer
Haftpflichtversicherung im Sinne der Verordnung Uber die Haftpflichtversicherung der
Eisenbahnen (Eisenbahnhaftpflichtversicherungsverordnung — EBHaftpflV) vom 21. Dezember
1995 [Bundesgesetzblatt (im folgenden ,BGBL.“) | S. 2101] nach. Anderungen zum bestehenden
Versicherungsvertrag zeigt es der Lutra GmbH unverziglich schriftlich an.

§4
Anforderungen an das Personal, Orts- und Streckenkenntnis

(1) Das vom EVU eingesetzte Betriebspersonal muss die Anforderungen der fir die
jeweilige Serviceeinrichtung geltenden Bau- und Betriebsordnung [Eisenbahn-Bau- und
Betriebsordnung (im folgenden ,EBO®)/ Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung fir
Schmalspurbahnen (im folgenden ,ESBO®) bzw. Verordnung(en) Uber den Bau und Betrieb
von Anschlussbahnen (im folgenden ,BOA®/ Verordnung(en) tber den Bau und Betrieb von
Anschlussbahnen (im folgenden ,EBOA®)] erfilllen und die deutsche Sprache in dem fir
seine jeweilige Tatigkeit erforderlichen Umfang in Wort und Schrift beherrschen.

(2) Wer ein Eisenbahnfahrzeug fuhrt, bedarf der dazu erforderlichen Erlaubnis [z. B. gemal
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (im folgenden ,VDV*) -Schrift 753].

(3) Die Lutra GmbH vermittelt (selbst oder durch Dritte) dem Personal des EVU vor seinem
Einsatz die erforderliche Orts- und Streckenkenntnis (z. B. gemall VDV-Schrift 755) und
stellt die dafur erforderlichen Informationen zur Verfugung. Es kann hierfur ein von allen EVU
gleichermalien zu erhebendes Entgelt festsetzen. Ist das EVU hierzu in der Lage, kann es
seinem Personal die erforderliche Streckenkenntnis auch selbst vermitteln.

§5

Anforderungen an die Fahrzeuge

(1) Die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge miuissen nach Bauweise, Ausristung und
Instandhaltung den Bestimmungen der fiir die jeweilige Serviceeinrichtung geltenden Bau-
und Betriebsordnung (EBO/ESBO bzw. BOA/EBOA) entsprechen und von der zustandigen
Behorde abgenommen sein oder (ber eine Inbetriebnahmegenehmigung im Sinne des § 4
Konventioneller-Verkehr-Eisenbahn-Interoperabilitdtsverordnung (im folgenden ,KonVEIV*)
verfigen. Hiervon kann im Falle der beabsichtigten Nutzung von Wartungseinrichtungen und
anderen technischen Einrichtungen abgewichen werden, wenn der betriebssichere Einsatz
des Fahrzeugs auf andere Weise gewahrleistet ist.

(2) Die Ausrustung der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge muss mit den Steuerungs-,
Sicherungs- und Kommunikationssystemen der benutzten Schienenwege kompatibel sein.

(3) Das EVU weist das Vorliegen der Voraussetzungen gemafR § 6 Abs. 1 und Abs. 2 auf
Verlangen der Lutra GmbH nach.





ANLAGE 5 (Stand 31.01.2010)
Seite 4 von 11

§6

Sicherheitsleistung

(1) Die Lutra GmbH macht die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur von der Leistung einer
angemessenen Sicherheit abhangig, wenn Zweifel an der Zahlungsfahigkeit des
Zugangsberechtigten bestehen.

(2) Zweifel an der Zahlungsfahigkeit des Zugangsberechtigten konnen insbesondere
bestehen

. bei langer als einen Monat dauerndem Zahlungsverzug mit einem vollen Rech
nungsbetrag bzw. mit einer vollen monatlich zu entrichtenden Zahlung,

. bei Zahlungsrickstanden in Hohe eines in den vergangenen drei Monaten durch
schnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes oder

. bei Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens.

(3) Angemessen sind monatliche Sicherheitsleistungen in Hohe eines in den kommenden
drei Monaten durchschnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes. Lasst sich ein fir die
kommenden drei Monate durchschnittlich zu entrichtendes Monatsentgelt nicht ermitteln, ist
auf die Hohe des in den vergangenen drei Monaten zu entrichtenden durchschnittlichen
Monatsentgeltes abzustellen.

(4) Die Sicherheitsleistung kann gemall § 232 BGB oder durch Bankbirgschaft
(selbstschuldnerisch, auf erstes Anfordern und unter Verzicht auf die Einrede der
Vorausklage) erbracht werden.

(5) Der Zugangsberechtigte kann die Sicherheitsleistung durch monatliche Vorauszahlung
des zu entrichtenden Entgeltes abwenden.

Benutzung der Eisenbahninfrastruktur

§7

Allgemeines

(1) Die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur ist nur im Rahmen und nach MalRgabe der
vertraglichen Vereinbarungen zulassig.

(2) Fur die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur gelten ergdnzend zu den gesetzlichen
Bestimmungen die Betriebsvorschriffen der Lutra GmbH, insbesondere die
Bedienungsanweisung. Einschlagige Betriebsvorschriften sowie weitere notwendige
Unterlagen (z. B. Fahrplanunterlagen, Bahnhofsfahrordnungen, Lage- und Abstellplane)
stellt die Lutra GmbH dem EVU gegen Empfangsbestatigung zur Verfigung. Es kann dabei
nur insoweit gesonderten Ersatz seiner Kosten verlangen, als die Leistungen nicht Teil der
Pflichtleistungen der Lutra GmbH sind.

(3) Die konkrete Benutzung der Eisenbahninfrastruktur richtet sich nach den von der Lutra
GmbH auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mundlich erteilten betrieblichen
Weisungen bzw. erstellten Unterlagen, die dem EVU Ubergeben worden sind.





ANLAGE 5 (Stand 31.01.2010)
Seite 5 von 11

§8

Grundsitze des Koordinierungsverfahrens

Liegen Antrage Uber zeitgleiche, miteinander nicht zu vereinbarende Nutzungen vor, kann die
Lutra GmbH im Rahmen des § 10 Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung (im folgenden
,EIBV*) mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lésung wie folgt vorgehen:

a) Die Lutra GmbH nimmt Verhandlungen mit allen von einem Konflikt
betroffenen Zugangsberechtigten zugleich auf. Alle Betroffenen sind mit gleichem
Informationsstand an den Verhandlungen zu beteiligen.

b) Die Lutra GmbH kann abweichend von Buchstabe a einzelnen von
einem Konflikt betroffenen Zugangsberechtigten Nutzungen anbieten, die von den
beantragten Nutzungen abweichen. Es muss Verhandlungen mit allen von einem
Konflikt betroffenen Zugangsberechtigten aufnehmen, wenn bilaterale Verhandlungen
nicht zum Erfolg gefuhrt haben.

Nutzungsentgelt

§9

Bemessungsgrundlage

(1) Grundlage der Bemessung des Entgeltes fiir die Benutzung der Serviceeinrichtung und
die Erbringung von Leistungen sind die Entgeltgrundsatze der Lutra GmbH.

(2) Fur entgegen vertraglichen Vereinbarungen nicht benutzte Eisenbahninfrastruktur oder
nicht in Anspruch genommene Leistungen kann die Lutra GmbH ein Entgelt bis zur Héhe
des Regelentgeltes verlangen.

§ 10
Ausgleich ungerechtfertigter Entgeltnachlasse und Aufschlage

Nach den Entgeltgrundsatzen der Lutra GmbH eingerdumte Entgeltnachlasse hat der
Zugangsberechtigte auszugleichen, wenn und soweit die Voraussetzungen fir ihre Gewahrung
nicht erflllt werden. Dies gilt entsprechend flr den Ausgleich von Aufschlagen durch die Lutra
GmbH.

§ 11

Umsatzsteuer

Die vom Zugangsberechtigten nach den Entgeltgrundsatzen der Lutra GmbH zu entrichtenden
Entgelte werden zuziglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gultigen HoOhe
berechnet.

§12
Zahlungsweise

Das zu entrichtende Entgelt hat der Zugangsberechtigte auf seine Kosten grundsatzlich binnen
einer Woche nach Rechnungsstellung auf ein von der Lutra GmbH zu bestimmendes Konto zu
Uberweisen.





ANLAGE 5 (Stand 31.01.2010)
Seite 6 von 11

§13
Aufrechnungsbefugnis

Der Vertragspartner der Lutra GmbH kann gegen Forderungen der Lutra GmbH nur aufrechnen,
wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

§ 14
Grundsatze

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, die
den Besonderheiten bei der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur Rechnung tragt und
negative Auswirkungen auf die andere Vertragspartei so gering wie moglich halt.

(2) Zur Gewahrleistung der Sicherheit und Effizienz bei der Benutzung der
Eisenbahninfrastruktur Gbermitteln sich die Vertragsparteien gegenseitig und unverzuglich
alle notwendigen Informationen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf gefahrliche Ereignisse.

(3) Die Vertragsparteien benennen im Vertrag eine oder mehrere Person(en) bzw. Stelle(n),
die befugt und in der Lage ist (sind), binnen kirzester Zeit betriebliche Entscheidungen in
deren Namen zu treffen.

§ 15
Information zu den vereinbarten Nutzungen / Zugfahrten

(1) Die Lutra GmbH stellt sicher, dass der Vertragspartner zumindest Uber folgende
Umstande rechtzeitig informiert ist bzw. unverziglich informiert wird:

a) den Zustand der benutzten Eisenbahninfrastruktur, insbesondere Anderungen, die den
Fahrweg betreffen und die sich auf den Zugverkehr des EVU beziehen (z. B. Bauarbeiten,
voriibergehende Geschwindigkeitsbeschrankungen, Signaldnderungen, Anderungen der
technischen oder betrieblichen Eigenschaften des Fahrwegs),

b) Unregelmaligkeiten wahrend der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur, soweit sie fir
weitere Dispositionen des Zugangsberechtigten von Bedeutung sein kénnen.

c) die Position des Zuges (nur auf Anfrage)

(2) Das EVU stellt sicher, dass die Lutra GmbH zumindest Uber folgende Umstande
rechtzeitig informiert ist bzw. unverziglich informiert wird:

a) die Zusammensetzung des Zuges (Lange, Zugmasse, Veranderungen gegenuiber der
beantragten Nutzung),

b) etwaige Besonderheiten (z. B. Beférderung gefahrlicher Giter gemal
Gefahrgutverordnung Strale und Eisenbahn (im folgenden ,GGVSE®)/ Ordnung fir die
internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giater (im folgenden ,RID*) und deren
Position im Zugverband, Lademaliiberschreitungen),
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c) UnregelmaRigkeiten wahrend der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur, insbesondere
verspatungsrelevante Faktoren (z. B. eingeschranktes Bremsvermoégen, Ausfall von
Triebfahrzeugen).

§ 16
Storungen in der Betriebsabwicklung

(1) Uber besondere Vorkommnisse, namentlich tiber Abweichungen von den vereinbarten
Nutzungen sowie Uber sonstige Unregelmafigkeiten (Stérungen in der Betriebsabwicklung)
informieren sich die Lutra GmbH und das EVU gegenseitig und unverzlglich. Die Lutra
GmbH unterrichtet das EVU umgehend Uber sich ergebende betriebliche Auswirkungen auf
dessen Nutzungsmaoglichkeiten.

(2) Die Vertragsparteien bemuihen sich unverziglich um die Beseitigung der Stérung.

(3) Zur Beseitigung der Stérung wendet die Lutra GmbH die Regelungen an, die bei ihm fur
die betriebliche Verkehrssteuerung bei Stérungen gelten. Soweit es sich hierbei um interne
Regelwerke handelt, werden diese dem EVU auf Verlangen gegen Kostenerstattung
zuganglich gemacht.

(4) Zur Beseitigung der Stérung kann die Lutra GmbH innerhalb der Serviceeinrichtung
insbesondere die Benutzung einer anderen als der vereinbarten Eisenbahninfrastruktur
vorsehen. Bei Storungen soll Nutzungen in entsprechender Anwendung der gesetzlichen
Malgaben fur die Konfliktbewaltigung (§ 10 Abs. 6 EIBV) Vorrang eingerdumt werden.

(5) Das EVU hat Stérungen in der Betriebsabwicklung, die seinem Verantwortungsbereich
zuzurechnen sind (z. B. Ausfall von Eisenbahnfahrzeugen), unverziglich zu beseitigen. Es
hat insbesondere dafur Sorge zu tragen, dass die benutzte Serviceeinrichtung nicht tber das
vertraglich vereinbarte Mal} hinaus in Anspruch genommen wird (z. B. durch liegen
gebliebene Ziige). In jedem Falle ist auch die Lutra GmbH jederzeit berechtigt, die Stérung in
der Betriebsabwicklung auf Kosten des Verursachers zu beseitigen (z.B. durch Abschleppen
liegen gebliebener Ziige).

(6) Die Lutra GmbH hat Storungen in der Betriebsabwicklung, die ihrem
Verantwortungsbereich zuzurechnen sind (z. B. Ausfall von Steuerungs-, Sicherungs- und
Kommunikationssystemen, Weichenstdérungen), unverzuglich zu beseitigen.

§17
Priifungs- und Betretungsrecht, Weisungsbefugnis

Die Lutra GmbH hat auf seinem Betriebsgeldnde das Recht, sich jederzeit davon zu
Uberzeugen, dass das EVU seinen vertraglichen Pflichten nachkommt. Soweit es zur
Gewahrleistung eines sicheren und ordnungsgemafien Betriebes notwendig ist, kdnnen dazu
legitimierte Personale der Lutra GmbH Fahrzeuge, Anlagen und Einrichtungen des EVU
betreten und dem Personal des EVU Weisungen erteilen. Das Personal des EVU hat den
Weisungen Folge zu leisten.

§18
Mitfahrt im Flihrerraum

(1) Die Lutra GmbH bzw. ihr dazu legitimiertes Personal durfen, um sich vom
ordnungsgemaflen Zustand der Eisenbahninfrastruktur Uberzeugen zu kdénnen, nach
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vorheriger Abstimmung mit den gemaf § 15 Abs. 3 benannten Personen bzw. Stellen in den
Flhrerraumen der Fahrzeuge des EVU mitfahren.

(2) Die Mitfahrt erfolgt unentgeltlich, sofern nicht das EVU ausdriicklich ein angemessenes
Entgelt verlangt.

§19
Veranderungen betreffend die Eisenbahninfrastruktur

Die Lutra GmbH ist berechtigt, die Eisenbahninfrastruktur sowie die technischen und
betrieblichen Standards fur die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur unter angemessener
Beriicksichtigung der Belange der Zugangsberechtigten zu veréndern. Uber geplante
Anderungen informiert es die Zugangsberechtigten moglichst friihzeitig, gegebenenfalls auch
fortlaufend. Bestehende vertragliche Verpflichtungen bleiben unberihrt.

§ 20
Instandhaltungs- und BaumaBnahmen

(1) Die Lutra GmbH ist berechtigt, Instandhaltungs- und BaumaRnahmen an der
Eisenbahninfrastruktur jederzeit durchzuflhren. Es fuhrt diese im Rahmen des wirtschaftlich
Zumutbaren so durch, dass negative Auswirkungen auf die Betriebsabwicklung des EVU so
gering wie moglich gehalten werden.

(2) Uber geplante Arbeiten, die Auswirkungen auf die Betriebsabwicklung des EVU haben
kénnen, informiert die Lutra GmbH das EVU unverziglich.

(3) Die Lutra GmbH kann Instandhaltungs- und BaumafRnahmen, die aus Grinden der
Sicherheit des Betriebes keinen Aufschub dulden, jederzeit durchfihren. Sie informiert das
EVU uber die Auswirkungen auf dessen Betriebsabwicklung unverziglich (z.b. in Textform
oder durch Veréffentlichung im Internet)

Haftung

§ 21
Grundsatz

(1) Jede Vertragspartei haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die
Nutzungsbedingungen [AT/Besonderer Teil (im folgenden ,BT*)] oder die AGB der Lutra
GmbH keine davon abweichenden Regelungen enthalten.

(2) Die Lutra GmbH haftet grundsatzlich nur fir unmittelbare Schaden, soweit die gesetzlichen
Bestimmungen eine solche Beschrankung zulassen.

(3) Die Haftung der Lutra GmbH flr den Ersatz von Sachschaden ist ausgeschlossen. Dies
gilt nicht, wenn der Lutra GmbH bzw. einem fur sie handelnden Vertreter Vorsatz oder grobe
Fahrldssigkeit zur Last fallt. Die Lutra GmbH kann im Besonderen Teil ihrer
Nutzungsbedingungen zur Hoéhe des Haftungsausschlusses oder in ihren AGB eine
abweichende Regelung treffen.

§ 22
Mitverschulden
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§ 254 BGB und — im Rahmen seiner Voraussetzungen — § 13 Haftpflichtgesetz (im folgenden
,HPfIG*) gelten entsprechend.

§23
Haftung der Mitarbeiter

Die Haftung der Mitarbeiter geht nicht weiter als die Haftung der Vertragsparteien. Die
personliche Haftung der Mitarbeiter gegenlber Dritten bleibt unberthrt. Ein Ruckgriff auf
Mitarbeiter der jeweils haftenden Vertragspartei ist nur der Vertragspartei selbst unter
Zugrundelegung ihrer internen Grundsatze mdglich.
§24
Haftungsverteilung bei unbekanntem Schadenverursacher

Kann nicht festgestellt werden, wer einen Schaden bei der Lutra GmbH oder bei Dritten
verursacht hat, haften beide Vertragsparteien zu gleichen Teilen. Wenn weitere EVU die
betreffenden Schienenwege mitbenutzen bzw. mitbenutzt haben, gilt folgende Regelung:
a) Weist ein EVU nach, dass es zur Entstehung des Schadens offensichtlich nicht
beigetragen haben kann, ist es von der Haftung frei.
b) Im Ubrigen wird der Schaden zunachst zu gleichen Teilen auf die Anzahl der insgesamt
verbleibenden Beteiligten aufgeteilt.
c) Der hiernach auf die EVU insgesamt entfallende Anteil wird unter diesen sodann in dem
Verhaltnis aufgeteilt, welches sich aus dem Umfang der tatsachlichen Nutzung der
Schienenwege in den letzten drei Monaten vor Schadenseintritt ergibt.

§25
Abweichungen von der vereinbarten Nutzung

Abweichungen von der vereinbarten Nutzung aufgrund unabwendbarer Ereignisse liegen im
Rahmen des allgemeinen Betriebsrisikos und gehen jeweils zu Lasten und Gefahr der im
Einzelfall davon beeintrachtigten Vertragspartei, sofern zwischen den Parteien nichts anderes
vereinbart ist. Dies gilt entsprechend bei solchen Abweichungen von der vereinbarten Nutzung,
die auch bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht vermieden werden konnten.
Die Haftung fur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit bleibt hiervon unberihrt.

Gefahren fiir die Umwelt

§ 26
Grundsatz

Das EVU ist verpflichtet, umweltgefdhrdende Einwirkungen zu unterlassen. Insbesondere darf
ein Umschlag von umweltgefdhrdenden Gutern und Stoffen wie auch eine Betankung von
Fahrzeugen nur an dafir vorgesehenen geeigneten Stellen erfolgen.

§ 27
Umweltgefahrdende Einwirkungen
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Kommt es zu umweltgefdhrdenden Immissionen im Zusammenhang mit der
Betriebsdurchfihrung des EVU oder gelangen Wasser gefahrdende Stoffe aus den vom EVU
verwendeten Betriebsmitteln in das Erdreich oder bestehen Explosions-, Brand- oder sonstige
Gefahren, hat das EVU unverzlglich die nachste besetzte Betriebsstelle der Lutra GmbH zu
verstandigen. Diese Meldung lasst die Verantwortlichkeit des EVU fur die sofortige Einleitung
von Gegen- und Rettungsmalnahmen (z. B. Benachrichtigung der nachsten Polizeibehorde,
Feuerwehr usw.) unberthrt. Macht die Gefahrensituation gemal Satz 1 eine Raumung von
Betriebsanlagen der Lutra GmbH notwendig, tragt die verursachende Vertragspartei die Kosten.
§ 28
Bodenkontaminationen

Bei Bodenkontaminationen, die durch das EVU — auch unverschuldet — verursacht worden sind,
veranlasst die Lutra GmbH die erforderlichen Sanierungsmalinahmen. Die Kosten der
Sanierung tragt das verursachende EVU. Ist ein Verursacher nicht feststellbar, bestimmt sich die
Haftung nach § 24.

§29
Lutra GmbH als Zustandsstorerin

Ist die Lutra GmbH als Zustandsstorerin zur Beseitigung von Umweltschaden verpflichtet, die
durch das EVU — auch unverschuldet — verursacht worden sind, tragt das EVU die der Lutra
GmbH entstehenden Kosten. Ist ein Verursacher nicht feststellbar, bestimmt sich die Haftung
nach § 24.

§ 30
Gegenseitigkeit

Verwendet ein im gleichen Unternehmen oder Konzern wie der Zugangsberechtigte tatiges
Eisenbahninfrastrukturunternehmen (im folgenden ,EIU) (drittes EIU) Nutzungsbedingungen,
die ganz oder teilweise von Nutzungsbedingungen (AT/BT) der Lutra GmbH abweichen, so kann
die Lutra GmbH, wenn ein im gleichen Unternehmen oder Konzern wie es selbst tatiger
Zugangsberechtigter die  Eisenbahninfrastruktur dieses dritten EIU nutzt, dessen
Nutzungsbedingungen zu jedem Zeitpunkt ganz oder teilweise an die Stelle seiner eigenen
Nutzungsbedingungen (AT/BT) setzen (z.B. in Schaden- und Haftungsfallen).
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Abkurzungsverzeichnis

Abs. Absatz

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

AT Allgemeiner Teil

BGB Burgerliches Gesetzbuch

BGBI. Bundesgestzblatt

BOA Verordnungen tber den Bau und Betrieb von Anschluss-
bahnen

BT Besonderer Teil

bzw. beziehungsweise

e.V. Eingetragener Verein

EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

EBOA Verordnungen tUber den Bau und Betrieb von Anschluf3-
bahnen

EIBV Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsordnung

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen

EVU Eisenbahnvekehrsunternehmen

ff. folgende

HPfIG Haftpflichtgestz

Nr. Nummer

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung
gefahrlicher Glter

S. Seite

SNB-AT Schienennetz-Benutzungsbedingungen der Betreiber der
Schienenwege — Allgemeiner Tell

TEIV Transeuropaische-Eisenbahn-Interoperatibilitatsver-
ordnung

USw. und so weiter

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.

z. B. zum Beispiel
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Nutzungsbedingungen fiir Serviceeinrichtungen der Lutra GmbH
Besonderer Teil

Inhaltsverzeichnis:
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§9 Entgelte und Entgeltgrundsatze 4
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§ 11 Hohere Gewalt und Betriebsstérungen 5
§ 12 Notfalle 5
§ 13 Abfallentsorgung 5
§ 14 Ubertragung vertraglicher Rechte und Pflichten 5
§ 15 Gesamtschuldnerische Haftung 6
§ 16 Getrennte Rechnungslegung, organisatorische Trennung,
unabhangige Entscheidung 6
§ 17  Veroffentlichungen 6

Eisenbahninfrastr11§k:ur der Lutra GmbH
(1) Die Eisenbahninfrastruktur der Lutra GmbH umfasst die folgenden Bestandteile:
Zufuhrungsgleise (A1, A 30)
Bereitstellungsgleise (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A 8, A 25)
Ladegleise (A9, A10, A11, A21, A22, A22a, A23, A24, A27, A 26, A30, A31, A32)
Abstellgleis (A 12)

Tankstelle (Einrichtung fir die Brennstoffaufnahme DK, zu erreichen tber Gleise A1, A8,
A25, A26, A27)

(2) Im Einzelnen kann die Eisenbahninfrastruktur der Lutra GmbH wie folgt genutzt werden:

Zufihrungsgleise:  Verbringung der Zige, Wagen, Einzelwagen, Wagengruppen oder
Triebfahrzeuge von und zum Hafen.

Bereitstellungsgleise: Bereitstellung von Zigen, Wagen, Einzelwagen, Wagengruppen oder
Triebfahrzeugen zur Vor- und Nachbereitung von Hafenprozessen.

Ladegleise: Die Nutzung des Ladegleises dient zum Zwecke der Be- und Ent-
ladung von Zigen, Wagen oder Wagengruppen. Im Rahmen des La
devorgangs sind die notwendigen technischen Verrichtungen (z.B.
Kuppeln, Schlauchen und vereinfachte Bremsprobe) vorzunehmen.
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- Abstellgleis: Das Abstellgleis dient zum vorubergehenden Parken von Wagen oder
Loks, soweit diese nicht unmittelbar zur Vorbereitung, Nachbereitung
oder Durchfiihrung von Hafenprozessen genutzt werden.

Die zweckentfremdete Nutzung der Eisenbahninfrastruktur ist entgeltpflichtig.

§2

Anlagennutzung

(1) Die Benutzung der Anlagen der Lutra GmbH ist nur nach dem schriftlichen Abschluss eines
Nutzungsvertrages und nach vorheriger Einweisung erlaubt. Die Gestattung zur Nutzung der
bereitgestellten  Anlagen  bezieht sich grundsatzlich nur auf Mitarbeiter des
Zugangsberechtigten. Die Nutzung durch vom Zugangsberechtigten beauftragte Dritte ist nur
nach entsprechender Genehmigung durch die Lutra GmbH zulassig.

(2) Die mit dem Zugangsberechtigten zur Nutzung vereinbarten Anlagen stehen diesem an den
vereinbarten Arbeitstagen zu den vereinbarten Nutzungszeiten zur Verfugung.

(3) Vor der Benutzung der Infrastruktur hat sich der Zugangsberechtigte schriftlich anzumelden
(regelmaRig mind. 5 Werktage im Voraus, es sei denn die Parteien vereinbaren etwas anderes).
Aus der Anmeldung mit der Zugliste missen mindestens folgende Angaben hervorgehen:

- Anzahl der Glterwagen

- Ladungsgewicht

- Anzahl der Achsen

- Lange der Rangierfahrt

- Ankunft im Hafen (Datum/Zeit)

- Abfahrt aus dem Hafen (Datum/Zeit)
- Empfanger im Hafen

- die Rangierfahrt durchfihrendes EVU
- Kopie oder Fax der Zugliste

- beférderte Gutart

- NHM-Code

- Mitteilung Gefahrgut nach GGVS

Fehlende Angaben sind spatestens vor Nutzungsbeginn nachzureichen.

(4) Bevor das EVU mit der Rangierfahrt beginnt, hat der Rangierleiter/Triebfahrzeugfuhrer
zusatzlich zu der jeweils gultigen Bedienungsanweisung den Beginn der Rangierfahrt
anzuzeigen; telefonisch (Telefon-Nr. siehe Vertrag) oder ggf. personlich.

Folgende Angaben kénnen bei der Anzeige verlangt werden:

- Name des EVUs

- Ladestelle/n im Hafen

- Anzahl der Waggons bei Zufihrung und Abholung
- Anzahl der Achsen

- Ladungsgewicht

- Gutart.

(5) Das EVU darf erst mit der Rangierfahrt beginnen, wenn es nach der Anzeige eine
Zustimmung — die formlos erteilt wird — erhalten hat.

(6) Der Rangierleiter/Triebfahrzeugfilhrer hat das Ende der Rangierfahrt entsprechend obiger
Verfahrensweise mitzuteilen.





ANLAGE 6 (Stand 31.01.2010)
Seite 3 von 6

(7) Die zum Schutz der Mitarbeiter, Anwohner, Anlagen und Einrichtungen von der Lutra GmbH
erlassenen Ge- und Verbote, insbesondere die Hafenordnung und die Bedienungsanweisung
sind zu beachten.

§3

Besetzungszeiten des Hafens

Der Zugang zum Hafen ist grundsatzlich taglich und durchgangig maoglich.

Der Hafen hat aber nur eine nach BimschG genehmigte Betriebsszeit von Montag bis Freitag
auler an Feiertagen zwischen 6:00 Uhr und 22:00Uhr , das Hafenburo ist grundsatzlich jedoch
nur Montag bis Freitag von 6:00 bis 15:00 Uhr besetzt. AuRerhalb der Besetzungszeiten bedarf
der Zugang einer gesonderten Vereinbarung.

§4
Antrag und Verfahren

(1) Der Antrag auf Benutzung ist rechtzeitig durch das EVU oder sonstige Zugangsberechtigte
bei der Lutra GmbH, HafenstralRe 18, 15711 Kdnigs Wusterhausen zu stellen.

(2) Die Antrage werden nach der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Entsprechend der
Reihenfolge des Eingangs der Antrage werden die Kapazitdten vergeben. Im Ubrigen gilt
folgende Vorrangregel: Regelziige mit festen Jahresfahrplantrassen haben Vorrang bei der
Einfahrt bzw. Ausfahrt zur oder von der WUST Hafen KW gegeniiber Gelegenheitsverkehren
mit Sonderfahrplan.

(3) Antragen wird nur entsprochen, soweit Kapazitdten vorhanden sind und nur soweit die
Zugangsberechtigten die Serviceeinrichtung Hafen nutzen wollen.

(4) Mit allen Zugangsberechtigten, deren Antrag entsprochen wurde, werden Nutzungsvertrage
abgeschlossen.

(5) Mit EVU’s werden zusatzlich Bedienungsanweisungen abgeschlossen. Diese enthalten die
ortlichen Besonderheiten des Hafens und sind die Grundlage fur die Ordnung und Sicherheit in
den Hafen.

(6) Eine Einweisung erfolgt vor Ort. Bei Streckenunkenntnis der Eisenbahninfrastruktur in der
Serviceeinrichtung wird gegen Entgelt ein Lotse gestellt.

§5

Betriebsfuhrung

(1) Der Gleisanschluss zweigt in km 57,870 vom Einfahrabschnitt des Bahnhofs Kbénigs
Wusterhausen mit der Weiche 53 (Anschlussweiche — alt W7) ab. Die Anschlussgrenze bildet
der in Richtung des Infrastrukturanschlusses liegende Schienenstol® am Ende der Weiche 53 in
Richtung Gleisanschluss. Das Schild mit der Aufschrift ,Grenze der Anschlussbahn® steht in
Richtung Gleisanschluss hinter dem Standort der Sperrsignale 30X bzw. 31X. Die Weiche 53
steht im Eigentum des AnschlieRers. Der Einfahrabschnitt [Strecke Grunow (Niederlausitz) —
Konigs Wusterhausen] ist durch entsprechende Stellung der Gleissperre 52 gegeniber der
Anschlussbahn gesichert. Hinter der Anschlussweiche teilt sich der Gleisanschluss mit der
Weiche 51 (alt 100/1) in den Nord- und Stdhafen.

(2) Die Anschlussbahn verfugt Uber eine eigene Betriebsfuhrung mit Trieb- und
Zweiwegefahrzeugen sowie zwei Seilrangieranlagen.
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(3) Die Zugangsberechtigten haben die Anweisungen des Rangiertriebfahrzeugfiihrers des
Eisenbahnverkehrsunternehmens Lutra GmbH jederzeit zu befolgen.

§6

Fertigstellung von Ziigen

Spatestens zwei Stunden nach der Fertigstellung von Zigen und erfolgter Be- bzw.
Entlademeldung haben die Zugangsberechtigten aus dem Hafen Koénigs Wusterhausen
auszufahren.

§7

Ansprechpartner

Eine Ubersicht der Ansprechpartner findet sich in der Bedienungsanweisung der Lutra GmbH.

§8

Weitere Leistungen der Lutra GmbH

(1) Das Leistungsangebot der Lutra GmbH umfasst die Bereitstellung von Dieselkraftstoff.
Zur Nutzung diese Angebotes ist es erforderlich, einen Vertrag Uber Kraftstofflieferung mit der
Abteilung Materialwirtschaft abzuschlieRen.

(2) Die Lutra GmbH bietet als EVU Verschiebeleistungen von Ganzziigen und Wagengruppen
vom/zum Bahnhof Kénigs Wusterhausen zur/von WUST Hafen Kénigs Wusterhausen an.
Sofern nicht im jeweiligen Umschlagsvertrag enthalten, wird ebenfalls ein Umrangieren von
Wagen und Wagengruppen innerhalb der Hafenbereiche angeboten.

§9
Entgelte und Entgeltgrundsatze

Die Anlagennutzung der Lutra GmbH ist kostenpflichtig. Die HOhe des Entgeltes ist in der
Preisliste festgelegt. Diese kann auf Wunsch zugesandt werden. Die Preise der Entgeltlsite
verstehen sich rein netto zuzuglich der jeweils gesetzlich gultigen Mehrwertsteuer, die in
Rechnungen gesondert ausgewiesen wird.

Grundsatzlich erfolgt eine Berechnung je Wagen bzw. Lok, jeweils pro angefangene Stunde.
Dabei unterscheidet die Lutra GmbH nach Gleiskategorien gemaf § 1.

Abschlage werden an Sonn- und Feiertagen in H6he von 50 % auf den Preislistenpreis gewahrt.
Ziel der in der Preisliste ausgewiesene Preise ist die Nutzung der Infrastruktur zum Zwecke des

Umschlages, langfristige Aufenthalte von Wagen und Loks sollen hiermit vermieden werden, um
den Betriebsablauf im Hafen Kénigs Wusterhausen zu gewahrleisten.
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§10
Stornokosten

Far angemeldete und nicht in Anspruch genommene Leistungen werden Stornokosten in Hohe
von 50 % des regularen Entgelts zuziglich der jeweils gultigen Mehrwertsteuer in Rechnung
gestellt. Stornokosten fiir externe Dienstleistungen werden gemaR Aufwand weiterbelastet. Die
Lutra GmbH behalt sich vor im Rahmen einzelner Nutzungsvertrage andere Stornoregelungen
zu vereinbaren.

§ 11

Hohere Gewalt und Betriebsstorungen

(1) In Fallen hoherer Gewalt oder unerwartet eintretender Betriebsstorungen, welche die Lutra
GmbH daran hindern, die vertraglichen Leistungen vorzuhalten oder auszufiihren, ist die Lutra
GmbH fur die Dauer dieser Ereignisse von ihren vertraglichen Leistungsverpflichtungen befreit.

(2) Darlber hinaus ist die Lutra GmbH fur den Fall, dass Sie langer als 5 Tage aufgrund
héherer Gewalt oder einer Betriebsstérung an lhrer Leistungserbringung gehindert sein sollte,
berechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten.

(3) Bis zum Rucktritt durch die Lutra GmbH erbrachte Leistungen sind zu verguten.

§12
Notfille

(1) In einem Notfall ist der Zugangsberechtigte verpflichtet, die Notfallstelle zu sichern, Verletzte
zu bergen, Hilfe zu rufen und den Notfall zu melden.

(2) Die Lutra GmbH halt im Gbrigen in ihrer Dienstordnung ein umfassendes Notfallmanagement
vorratig.

§13
Abfallentsorgung

(1) Soweit auf Seiten des Zugangsberechtigten im Rahmen der Nutzung der Einrichtungen der
Lutra GmbH Abfalle und sonstige Reste entstehen, verwertet oder beseitigt der
Zugangsberechtigte diese Abfalle und sonstigen Reste — vorbehaltlich abweichender
schriftlicher Vereinbarung — auf eigene Kosten gemaf den Vorschriften des Abfallrechtes.

(2) Die Verwertung oder Beseitigung der Abfalle und sonstigen Reste kann — nach vorheriger,
schriftlicher Vereinbarung — auch gegen Entgelt von der Lutra GmbH durchgefiihrt werden.

(3) Fur den Fall, dass der Zugangsberechtigte seiner Beseitigungs- oder Verwertungspflicht im
obigen Sinne nicht nachkommt und keine diesbezugliche Beauftragung der Lutra GmbH
vorliegt, behalt sich die Lutra GmbH das Recht vor, diese Arbeiten fir den Zugangsberechtigten
durchzufuhren. Die entstehenden Kosten werden mit einem Zuschlag von 100 % dem
Zugangsberechtigten in Rechnung gestellt.
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) §14
Ubertragung vertraglicher Rechte und Pflichten

Zugangsberechtigte kdonnen die Rechte und Pflichten aus Vertragen nur nach vorheriger
schriftlicher Einverstandniserklarung der Lutra GmbH auf einen Dritten Ubertragen.

§15
Gesamtschuldnerische Haftung

Sind aus diesem Vertrag mehrere berechtigt oder verpflichtet, so haften sie als
Gesamtschuldner.

§ 16
Getrennte Rechnungslegung, organisatorische Trennung, unabhédngige Entscheidung

Die Lutra GmbH ist mit Bescheid vom 8. Juni 2006 vom Landesamt fur Bauen und Verkehr des
Landes Brandenburg von den Erfordernissen aus §§ 9, 9a AEG befreit worden. Die Befreiung
ist bis zum 31. Dezember 2016 gultig.

17
Veroffentlichungen

Die Nutzungsbedingungen der Lutra GmbH werden im Internet verdffentlicht. Sie kdnnen unter
der Adresse www.hafenkw.de eingesehen werden.



http://www.hafenkw.de/
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Bedienungsanweisung

fir die Anschlussbahn

Lager Umschlag Transport
Mittelbrandenburgische Hafengesellschaft mbH
(LUTRA GmbH)

Hafenstral3e 18
15711 Konigs Wusterhausen

giiltig ab:
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Die Bedienungsanweisung wird zwischen der
Lager Umschlag Transport Mittelbrandenburgische Hafengesellschaft mbH
(kurz ,,Anschlieer genannt)

und dem
EVU
(im Weiteren mit EVU bezeichnet) vereinbart.

Anderungen
Nr.: giiltig ab: betrifft
Verteiler
LUTRA GmbH Eisenbahnbetriebsleiter
EVU
LfB Brandenburg

Wichtige Rufnummern der Ansprechpartner

e Anschlussbahnleiter/EBL Herr Werner Tel.-Nr.: 03375 —-671-0(190)
(auch Unfallmelder) Fax: -671 122

mobil: 0177 -2131203
privat: 03375 -201 335

stellv. Anschlussbahnleiter, Herr Jakschaguloff Tel.-Nr.: 03375-671113
privat: 03375 -290 571
mobil: 0163 — 8976336

Hafenmeister Lutra GmbH Tel.-Nr.: 03375-671 113

Lokrangierfiihrer Tel.-Nr.: 03375 -671 169

Lokrangierfiihrer Siidhafen mobil: 0177-6704292

e EVU, Betriebsleiter und Lokrangierfiihrer Name EVU: ...
Betriebsleiter: ........c.ccoceneenee.
Lokrangier-
fiihrer:

e Transportmanagement Ost, Koordinator Tel.-Nr.: 030297 - 1093

Notfallapparat - 41805

e Ortlich zustindiger Fahrdienstleiter Tel.-Nr.: 030297 -40613
fiir KWh: 030297 -40612
mobil GPH: 901 999 —40 612

e Lokrangierfiihrer Bf KWh (DB Schenker) mobil: 0160-97469472

Inhaltsver zeichnis

1. Beschreibung des Gleisanschlusses

2. Durchfiihrung der Bedienung

3.Regelungen fiir die Auftragsbearbeitung im Anschluss

4. Aufgaben des AnschlieBers bei der Bedienung von zwei oder mehreren EVU
5. sonstige Aufgaben des Anschlieers

6. Giiltigkeit

Anlagen

1 Lageskizze
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1 Beschreibung des Gleisanschlusses
1.1 Lage des Gleisanschlusses, Grenzen
Der Gleisanschluss zweigt in km 57, 870 vom Einfahrabschnitt des Bahnhofs Konigs Wusterhausen
mit der Weiche 53 (Anschlussweiche) ab. Die Anschlussgrenze bildet der in Richtung des
Infrastrukturanschlusses liegende Schienensto3 am Ende der Weiche 53 in Richtung Gleisanschluss.
Das Schild mit der Aufschrift ,,Grenze der Anschlussbahn® steht in Richtung Gleisanschluss hinter
dem Standort der Sperrsignale 30X bzw. 31X. Die Weiche 53 steht im Eigentum des AnschlieBers.
Der Einfahrabschnitt [Strecke Grunow (Niederlausitz) — Konigs Wusterhausen] ist durch
entsprechende Stellung der Gleissperre 52 gegeniiber der Anschlussbahn gesichert. Hinter der
Anschlussweiche teilt sich der Gleisanschluss mit der Weiche 51 in den Nord- und den Siidhafen. Die
Anschlussbahn verfligt iiber eigene Betriebsfithrung mit Trieb- und Zweiwegefahrzeugen sowie zwei
Seilrangieranlagen.
1.2 Gleisanlagen und ihre Nutzung
1 2 3 4 5 6 7
Gleis Verfligbare | Nutzbare | Zweck- Neigungs- Bemerkungen Weichen
Nr. Gleisadnge | Gleidange | bestimmung verhéltnisse
(m) (m) (%0)
Stdhafen
Al 587 540 Zufithrungsgleis 11,6 A10- A37
A2 250 200 Bereitstellungsgleis | 2,3 Fiir Hafenumschlag A 51 (alt
100/1)
A3 625 520 Bereitstellungsgleis | 2,2 Fiir Umfahrung A 53 (alt 7)
A4 646 525 Breitstellungsgleis
A5 543 525 WUST fiir Ein- und
Ausfahrt
A6 698 600 Bereitstellungsgleis
A7 770 625
A8 414 325 Bereitstellungsgleis fiir Hafenumschlag
A9 130 110
A 10 409 350 Ladegleise fiir Hafenumschlag
All 367 340
Al2 343 343 Abstellgleis Stumpfgleis
A2l 318 235 Ladegleis 12,2 Ladegleis fiir
Hafenumschlag zur Kippe
A 22 311 235 9,5 Ladegleis fiir
Hafenumschlag von Kippe
A22a 181 162 Ladegleis Ladegleis fiir
Hafenumschlag
A 23 276 185 Ladegleis 11,9 Ladegleis fiir
Hafenumschlag zur Kippe
A 24 401 235 9.5 Ladegleis fiir
Hafenumschlag von Kippe
A 25 216 216 Ladegleis 9,0 Ladegleis fiir
Hafenumschlag
A 26 128 97 Ladegleis fiir
Hafenumschlag
A 27 100 75 Bereitstellungsgleis Fiir Tankstelle
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Nor dhafen
A 30 420 405 Zufiihrungsgleis/ 26,0 Ladegleis fiir A40—-A 42
Ladegleis Hafenumschlag/WUST
A3l 760 738 Ladegleise Ladegleis fiir
A32 630 597 Hafenumschlag/WUST
Zum Bedienungsbereich von gehdren die Gleise A 1, A 3 bis A 7 sowie

1.3

1.4

1.5

A 30 bis A 32. Die Bezeichnungen der Zufiihrungsgleise im ESTW lautet fiir
A1 =30 (Sidhafen)
A 30 =31 (Nordhafen)

Die grau unterlegten Gleise sind mit elektrischer Fahrleitung {iberspannt. Die Fahrleitung ist
gegenwartig abgeschaltet und bahngeerdet. Die Gleisanlagen sind fiir Radsatzlasten bis zu 22,5 t
zugelassen.

Weichen:
1 2 3
Nummer Art der Bedienung Wird bedient von
Weichen Gleissperre
53
51 fernbedient ozF BGKW
52

A 10 LUTRA
All-A18 LUTRA / /bzw 3. EVU
A20-A21 LUTRA
A22-A25 ortsbedient LUTRA / /bzw. 3. EVU
A31-A34 LUTRA
A36-A37
A40-A 42 LUTRA /bzw. 3. EVU

Gs 21 elektrisch bedient LUTRA

Gs 23

Aufbewahrung von Handverschliissen und Sicherungsmitteln

Im Rangierleitergebidude werden die Erdungs- und Kurzschlusseinrichtung, Sh 2 — Scheiben und nicht
benotigte Hemmschuhe aufbewahrt.

Ubergabestelle und Bedienungsbereich

Die Ubergabestelle der Wagen befindet sich im Siidhafen auf den Gleisen A 3 bis A 7, im Bereich des
Nordhafens auf den Gleisen A 31 und A 32. Die Betriebsfithrung innerhalb der Anschlussbahn obliegt
dem AnschlieBer. Er ist berechtigt, mit dem Triebfahrzeug MH 05, der BR 106 sowie einem
UNIMOG alle Gleise der DB Ag zu befahren.

Signalanlagen

Die Anschlussbahn ist iiber die vom Elektronischen Stellwerk (ESTW) Griinauer Kreuz West
(BGKW) fernbedienten Weichen 53 und 51 mit dem Bahnhof verbunden. Im Bereich der Weiche 51
befindet sich die fernbediente doppelte Gleissperre 52. Alle weiteren Weichen innerhalb der
Anschlussbahn sind ortsbedient. Die Gleise A 3 bis A 8 sind mit Rangiersignalen (Ra 11 b)
ausgeriistet. Als Fahrtbegrenzung aus der Anschlussbahn in Richtung Bahnhof stehen 20 Meter vor
dem So 12 der Weiche 51 die Sperrsignale 30X (Siidhafen) und 31X (Nordhafen) mit den
Signalbegriffen Hp 0 und Ra 12 [Bedienung durch den 6rtlichen zustéindigen Fahrdienstleiter (6zF)
des ESTW BGKW]. Die Sperrsignale stehen im Eigentum der DB Netz AG. Auf die Beleuchtung der
Weichen- und Gleissperrsignale innerhalb der Anschlussbahn wird verzichtet, da eine ausreichende
Gleisfeldausleuchtung vorhanden ist.
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Bahniiberginge
1 2 3 4 5
Gleis Bezeichnung Kennzeichnung Sicherung Besonder heiten
Sudhafen
A 10 Feuerwehrstralle ohne
All
A21 FeuerwehrstralBe zur Andreaskreuz Ubersicht*) Rundumleuchte
A22 Kippe |
A21 Strafle zum Andreaskreuz Stoppschild
A 22 Baustoffumschlagplatz
A 23 Feuerwehrstrafle Andreaskreuz Rundumleuchte
A24 Zur Kippe 11
Nor dhafen
A 30 Zufahrtstralie Andreaskreuz Ubersicht*) Stoppschild
Zur Halle
A 30 Fahriiberwege durch Posten geschob. Rabt in
2 x Flaiche AWU Richtung A31/A32
A 31 Umfahrungsstral3e Andreaskreuz Ubersicht*) Stoppschild /
A 32 Kranbahn Spiegel

Die Zufahrtstralen zum Geldnde der Lutra GmbH sind mit Andreaskreuz und dem Zusatzschild
“Achtung ! Hafenbahn Schienenfahrzeuge haben Vorrang™ gekennzeichnet. Die Beleuchtung der
Bahniibergénge erfolgt mittels Ausleuchtung durch Flutlichtmaste.

Oberleitungsanlagen mit Schalter

Die errichtete Fahrleitungsanlage ist Eigentum des AnschlieBers (Schnittstelle zur DB Netz AG bildet
der Trenner). Die Anlage ist zurzeit stindig abgeschaltet und bahngeerdet.

Sonstige betriebliche Einrichtungen des Gleisanschlusses

In der Anschlussbahn befinden sich zwei Seilrangieranlagen (Verholwagen) an den Waggonkippen |
und [I. Die maximale Anhéngemasse betrigt 400 t. In den Gleisen A 22 und A 24 sind je 4
Schraubenbremsen, in den Gleisen A 21 und A 23 jeweils vor der elektrischen Gleissperre je 2
Backenbremsen installiert.

Briicken, Durchlédsse

Im Zugfiihrungsgleis A 30 ist eine Briicke {iber den Nottekanal errichtet.

*) Die Ubersicht auf die Bahnstrecke ist vorhanden, wenn die Wegbenutzer bei richtigem Verhalten
auf Grund der Sichtverhéltnisse die Bahnstrecke so weit und in einem solchen Abstand iibersehen
konnen, dass sie bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt den Bahniibergang
ungefdhrdet {iberqueren oder vor ihm anhalten kénnen.

Telekommunikationsanlagen

Fiir die operative Betriebsdurchfithrung sind werkseigene Telefone zu folgenden Arbeitsplitzen
geschaltet:

e Rangierleiter Hafenbahn

e Hafenmeister

e  Lokrangierfithrer EVU
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Einfriedung und Tore

Das gesamte Geldnde der Anschlussbahn ist eingefriedet. Gleistore sind nicht vorhanden. Die
Werkstatthalle am Gleis A 27 ist durch ein Hallentor (Rolltor) gesichert.

Beleuchtung und Lage der Schalter

Das Ein- und Ausschalten der Gleisfeldbeleuchtung erfolgt {iber Dammerungsschalter bzw.
Schaltuhren. Die Gleisfeldbeleuchtung bleibt téglich in der Zeit von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr aus-
geschaltet. Vom Hafenmeisterbiiro ist eine Handschaltung moglich.

Betriebseinschrankungen

Die Rangierbewegungen wihrend der Bereitstellung oder Abholung von Wagen durch das EVU
erfolgen nach Abstimmung mit dem Lokrangierfiihrer des Anschlief3ers.

Verladeeinrichtungen

Sudhafen
e Waggonstirnwandkipper an den Gleisen A 21 / A 22 (Kippe |) und A 23/ A 24 (Kippe I1)
e 2 Portaldrehkréne iiber den Gleisen A 10 und A 11

Nordhafen
e 2 Doppellenkdrehwippkréne iiber den Gleisen 31 und 31

Dartiber hinaus befindet sich in beiden Hafenbereichen mobile Be- und Entladetechnik.

Sonstige Einrichtungen

Zwischen den Gleisen 26 und 27 befindet sich der Tankcontainer mit einem Fassungsvermodgen von
10 000 1 Dieselkraftstoff.

Im Gleis 27 befindet sich eine Lokwartungsgrube.
Fiir die Anschlussbahn geltende gesetzliche und sonstige Bestimmungen

e Anordnung iiber den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen — Bau — und Betriebsordnung fiir
Anschlussbahnen (BOA) — vom 13. Mai 1982,

o Eisenbahnsignalordnung vom 7.10.1959 in der jeweils giiltigen Fassung,

e Anweisung zur Instandhaltung der Sicherungsanlagen von Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE)
im Land Brandenburg (An Inst S NE BB)

e Anweisung zur Verfahrensweise bei gefahrlichen Ereignissen beim Betrieb der Bahnen, die der
Aufsicht der LfB Land Brandenburg unterstehen (Anweisung Ereignisse)

e Vorschrift fiir die Sicherung der Bahniibergénge bei nichtbundeseigenen
Eisenbahnen (BUV NE) des VDV

e Vorschrift fiir Bremsen und Druckbehélter der NE-Bahnen (VBD-NE)
e Dienstordnung vom 26.04.1993 in der jeweils giiltigen Fassung
Folgende weitere Bestimmungen sind giiltig:

e Signalbuch (DV 301 der Deutschen Bahn AG)
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Durchfihrung der Bedienung
Verstiandigen des AnschlieBers iiber die Bedienung

Der Gleisanschluss wird nach der jeweils giiltigen — zwischen Vertrieb und Anschlussinhaber
geschlossen —eines Nutzungsvertrages bedient. Der Anschliefer wird vom EVU von der Bedienung
sowie von eventuellen Abweichungen verstiandigt. Im gegenseitigen Benehmen zwischen AnschlieB3er
und EVU konnen im Bedarfsfall auch auBlerplanmifige Bedienungsfahrten durchgefiihrt werden,
wenn nicht betriebliche Griinde entgegenstehen. Entsprechende Anfragen (auch {iber
Sonderleistungen wie das Bereitstellen von Wagen in bestimmter Reihenfolge u. a.) richtet der
AnschlieBer an das EVU.

Verwendung der Handverschliisse, Abhéngigkeiten

Rangierfahrten zwischen Bahnhof und den Wageniibergabestellen diirfen nur mit Zustimmung des
6zF BGKW durchgefiihrt werden.

Bedienen der Anschlussanlagen, Zusténdigkeiten

Die Betriebsfiihrung bis zu den Ubergabestellen obliegt dem EVU. Die Bedienungen erfolgen als
Rangierfahrten. Die Rangierfahrten des EVU sind mit einem Lokfiihrer und einem Rangierleiter bzw.
Lokrangierfithrer (Lrf) besetzt. Die Mitarbeiter arbeiten als Rangierbegleiter, Zugvorbereiter und
Wagenpriifer, von ihnen werden Wagenladungen abgeliefert und angenommen. Die Lokrangierfiihrer
iibernehmen zusitzlich die Aufgaben als Triebfahrzeugfiihrer. Die Mitarbeiter des EVU sind vor der
Erstbedienung der Anschlussbahn in die Aufgaben ortlich einzuweisen und zu priifen.

Die Durchfiithrung und Koordinierung der Rangierfahrten in den aus dem Glei8anschluss der LUTRA
erfolgen zwischen dem Lrf der LUTRA und dem Lrf des EVU.

Die RangierstraBen aus den Gleisen 3 bis 7 des Bahnhofs Konigs Wusterhausen in Richtung
Hafenbahn enden als technisch gesicherte Fahrten am Standort der Sperrsignale 30X bzw. 31X. Die
Rangierfahrten werden von dort in der Verantwortung des zustindigen Mitarbeiters des jeweiligen
EVU fortgesetzt. In den Gleisen der Ubergabestelle erfolgt keine Uberwachung der Rangierfahrten
durch den 6zF BGKW. Rangierfahrten aus den Gleisen der Anschlussbahn in Richtung Bahnhof
beginnen als technisch gesicherte Fahrten an den Sperrsignalen 30X bzw. 31X.

Die Bedienungsfahrten des EVU zur Ubergabestelle werden auf den Gleisen 4 — 7 des Bahnhofs
Konigs Wusterhausen gebildet und verkehren als gezogene oder geschobene Rangierfahrt mit einem
EVU -Triebfahrzeug. Nach der Fertigstellung vereinbart der Lrf mit dem Lrf der LUTRA die
Rangierfahrt. Der Lfr LUTRA legt die Benutzung des jeweiligen Gleises in der Ubergabestelle fest.
Fiir die Abstimmung dariiber ist der Rangierfunk zu nutzen. Eine telefonische Abstimmung iiber
Mobiltelefon ist zuldssig.

AnschlieBend erfolgt durch den Lrf EVU die fernmiindliche Aufforderung an den 6zF zur
Zustimmungserteilung am jeweiligen Haupt- bzw. Sperrsignal. Der 6zF erteilt nach Erfiillung der
betrieblichen Voraussetzungen die Zustimmung mittels Signal Ra 12 an dem entsprechenden Signal.
Die Zustimmung gilt bis zum Standort der Sperrsignale der Gegenrichtung (30X bzw. 31X).

Die Weiterfahrt erfolgt unter besonderer Aufmerksamkeit. Es ist stets davon auszugehen, dass die
Gleise besetzt sind. Die gleichzeitige Durchfiihrung mehrerer Rangierfahrten in den Gleisen der
Ubergabestelle ist untersagt. Fiir die richtige Stellung und Endlage der zu befahrenen Handweichen
im Bereich des Hafens ist der Lfr des EVU verantwortlich.

Die bevorstehende Riickfahrt zum Bahnhof Konigs Wusterhausen teilt der Lrf EVU den Lrf LUTRA
mit. Nach Herstellung des Rangierweges und Zustimmung des Lrf LUTRA féahrt die Rangierabteilung
bis zum Sperrsignal 30X bzw. 31X. Die Weiterfahrt in den Bahnhof erfolgt nach Zustimmung des
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0zF BGKW durch Signal Ra 12. Fiir die fernmiindliche Zustimmungsanforderung an den 6zF ist der
Lrf EVU verantwortlich.

Die Bedienungen des Nordhafens erfolgen durch das EVU bzw. durch den AnschlieBer mit jeweils
eigenen Triebfahrzeugen. (,,Mischbetrieb®).

Die zwischenzeitlich auf dem Bahnhof abgestellten sowie die in der UST oder den Ladestellen
bereitgestellten Wagen sind vom Lrf EVU gegen unbeabsichtigte Bewegungen festzulegen. An die
abzuholenden Wagen ist erst heranzufahren, nachdem festgestellt ist, das sie festgelegt sind. Die
Festlegemittel sind erst zu entfernen und Handbremsen erst zu losen. wenn gekuppelt ist. Vor der
Abholung der Wagen ist durch den Lrf EVU zu priifen, ob alle ausgelegten Hemmschuhe entfernt
wurden.

Fertigmeldung von Ziigen durch die LUTRA zur Abholung durch EVU

Zur Beschleunigung der Information iiber das Ende der Entladung eines Zuges gibt der Lrf LUTRA
eine ,,Fertigmeldung® an den Lrf EVU ab. EVU darf auch iiber Mobiltelefon informiert werden.

Der Lrf EVU hélt bei Abwesenheit vom Arbeitsraum das Mobiltelefon betriebsbereit. Sollte durch
betriebliche Handlungen (z.B. Rangierfahrt) nicht telefoniert werden konnen, ruft der Lrf bei néchster
Moglichkeit die aufgelaufene Nummer zuriick.

Spétestens eine Stunde nach Fertigstellung von Ziigen und erfolgter Be- bzw. Entlademeldung ist aus
der Serviceeinrichtung Hafen Konigs Wusterhausen (LUTRA) auszufahren.

Besonderheiten bei Nichtbesetzung des Hafens

Bei Arbeitsende meldet der Lrf LUTRA das Freisein von Gleisen an den Lrf EVU. Dieser Vermerkt
die Angaben (freie Gleise im Siid- bzw. Nordhafen) im Ubergabebuch.

EVU darf bei Nichtbesetzung des Hafens eigenverantwortlich die Anschlussbahn bedienen.

Sollte auBBerhalb der Dienstzeit der LUTRA GmbH das EVU die Gleisanlagen der LUTRA befahren
wollen, ist dies vorher mit der LUTRA GmbH abzustimmen.

Rangierverbote

Erfordert die ortliche Rangiertechnologie das gleichzeitige Rangieren mehrerer Rangierabteilungen in
einem Bereich, hat eine konkrete Abstimmung zwischen den Rangierleitern / Knotenbedienern aller
beteiligten Rangierabteilungen zu erfolgen. Um eine gegenseitige Gefdhrdung von Rangierfahrten
auszuschlieBen, bestehen folgende Festlegungen:

Solange die Fahrt sind Rangierfahrten verboten Eine Einhaltung des
zugelassen ist im Gleis / in Richtung Rangierverbotes liberwacht
in / aus Gleis iiber ... hinaus

Al A 30 iiber Sperrsig 31X 0zF BGKW
A2 A3-—AS8iberRallb
A3 A 2 iiber So 12,
A4—AS8iberRallb
A4 A 2 iiber So 12,
A3,A5—A8iiberRallb
AS A 2 iiber So 12,
A3-A4,A6-—AS8iiberRallb
A6 A 2 iiber So 12,
A3-A5 A7, A8iliberRallb
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A7 A 2 iiber So 12,
A3-A6,A8iberRallb
A8 A 2 iiber So 12, Rangierleiter Hafen
A3 —-A7iberRallb
A9 A 10, A 11 iiber So 12 der W A 21
A 10 A 9iiber So 12 der W A 20
A 11 Oiber So 12 der W A 21
All A 9 iiber So 12 der W A 20
A 10 iiber So 12 der W A 21
A21,A22,A22a A23-A25
A 23, A24 A21,A22, A22a,A25
A 25 A21-A24
A 30 A 1 iiber Sperrsig 30X 0zF BGKW

Warnen der Mitarbeiter des AnschlieBers

Bei der Zufilhrung und Abholung der Wagen warnt der Rangierbegleiter Personen, die im
Bedienungsbereich oder in Wagen beschiftigt sind.

Priifen der Anschlussanlagen

Der Rangierbegleiter priift die wéhrend der Bedienung befahrenen Anschlussanlagen durch
Augenschein auf offensichtliche Miangel hinsichtlich

o Befahrbarkeit

e Freihalten des Regellichtraums

Sollen ortsgestellte Weichen gegen die Spitze befahren werden, hat der fiir die Fahrbeobachtung
verantwortliche Mitarbeiter vorher die richtige Stellung und Endlage dieser Weichen festzustellen.

Geschwindigkeit beim Rangieren

Die Bedienungsfahrt ist im Anschlussbereich vorsichtig und mit héchstens 20 km/h durchzufiihren.
Auf folgenden Gleisen ist die Rangiergeschwindigkeit weiter herabgesetzt:

e 10 km/h auf den Gleisen A9, A 10, A 11, A 21, A 23, A30,A 31, A 32,

e 5 km/h auf dem Gleis A 1 im Bereich der Weiche A 11 und dem Gleis 22 a

Weitere Abweichungen sind ortlich durch Signale Lf 4 und Lf 5 gekennzeichnet.

Rangierseite

Als Rangierseite wird bei Fahrten aus Richtung Weichenwirterposten (Wp) zu den Bedienstellen die
rechte Seite festgelegt. Bei Fahrten aus den Bedienstellen in Richtung (Wp) befindet sich diese links.
Die Rangierseite kann gewechselt werden, wenn es zwischen Triebfahrzeugfiihrer, Rangierbegleiter
bzw. Rangierleiter Hafen vereinbart wurde.

Bremsbesetzung beim Rangieren in Abhéngigkeit von der mafigebenden Neigung

Die maBgebende Neigung der Gleise A 3 bis A 7 (WUST Siidhafen) sowie A 31 und A 32 (WUST
Nordhafen) betrdgt 1,5 %o. Die Gleise A 1 und A 30 weisen eine Neigung von 11,6 bzw. 26 %o auf.
Alle Fahrten von und zu der Anschlussbahn sind luftgebremst durchzufiihren. Es sind sédmtliche
Wagen an die durchgehende Hauptluftleitung anzuschlieBen und eine Bremsprobe durchzufiihren.

In dem Gleis A 1 und den Neigungsabschnitten der Briickenrampe des Gleises 30 diirfen Wagen, auch
voriibergehend, nicht abgestellt werden.
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Befahren von Bahniibergidngen

Alle Bahniibergénge innerhalb der Anschlussbahn sind nicht technisch gesichert und, mit Ausnahme
der Feuerwehrstraf3e iiber die Gleise A 10 und A 11 sowie die Fahriiberginge auf der Fliche der
Firma AWU, mit Andreaskreuzen ausgestattet. Die Bahniiberginge diirfen  mit
Rangiergeschwindigkeit befahren werden. Die Sicherung erfolgt durch die Ubersicht*). Vor jedem
BU ist das Signal Pf 2 aufgestellt. Fiir die Fahriiberwege am Gleis A 30 gilt folgende Besonder heit:
Bei geschobenen Rangierfahrten in Richtung der Gleise A 31/ A 32 ist vor dem Uberweg anzuhalten
und eine Postensicherung durch den Knotenbediener / Lrf /Rangierleiter vorzunehmen. AnschlieBend
ist der Uberweg mit Schrittgeschwindigkeit zu befahren.

Abstoflen von Fahrzeugen

Das AbstoBen von Wagen im Anschluss ist verboten.

Stellung und Reihenfolge der Wagen im Anschluss

Eine besondere Reihung ist nicht vorgeschrieben.

Festlegen abgestellter Fahrzeuge

Fir je angefangene 600 t oder je angefange 30 Achsen ist eine Hand- oder Feststellbremse
anzuziehen. Eine Hand- oder Feststellbremse darf ersetzt werden durch Auflegen je eines
Hemmschuhs (Festlegen zur Berg- und Talseite). Bei der Abstelldauer von bis zu 60 Minuten darf
eine Hand- oder Feststellbremse durch drei wirkende Druckluftbremsen ersetzt werden.

Regelungen fur die Auftragsbear beitung im Anschluss

Es gelten die Regelungen des Nutzungsvertrages, der Nutzungsbedingungen und der
Nutzungsbedingungen besonderer Teil.

Aufgaben des Anschlief3ers bei der Bedienung von zwei oder mehreren EVU

Fahrten mehrerer FEisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) in den Gleisanschluss regelt der
Anschlieler in eigener Zustindigkeit.

*) Die Ubersicht auf die Bahnstrecke ist vorhanden, wenn die Wegbenutzer bei richtigem Verhalten

auf Grund der Sichtverhéltnisse die Bahnstrecke so weit und in einem solchen Abstand iibersehen
konnen, dass sie bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt den Bahniibergang
ungefihrdet iiberqueren oder vor ihm anhalten kdnnen.
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Sonstige Aufgaben des Anschlief3ers
Der AnschlieBer verstindigt alle Beteiligten im Anschluss iiber die festgelegte Bedienungszeit.

Der AnschlieBer meldet alle Beschiddigungen der Anschlussanlagen, die eine Betriebseinschrinkung
bedeuten, sowie an den Wagen und Triebfahrzeugen- ohne Vorliegen eines Notfalls schriftlich- vorab
miindlich (fernmiindlich), an das EVU. Die Meldung ist nicht erforderlich, wenn sich die Vorfille bei
der Bedienung durch das EVU... ereignet haben und dabei bekannt geworden sind.

Durch das EVU... sind dementsprechend entstandene Beschédigungen bzw. UnregelméBigkeiten die
im Anschluss aufgetreten sind, dem Anschlie3er zu melden.

Gefahrliche Ereignisse im Bahnbetrieb, bei denen Mitarbeiter, Fahrzeuge, oder Anlagen der DB AG
und/oder der EVU... beteiligt sind, sind der Unfallmeldestelle zu melden. Das Notfallmanagement
obliegt dem AnschlieBer. Der Bereitschaftsplan der Lutra GmbH liegt auf dem Stellwerk Kwb aus.

Zustellgleise und Fahrwege sind wihrend der Bedienungszeit freizuhalten.

Rangierbewegungen und sonstige Arbeiten, die die Bedienung der Anschlusses gefdhrden, sind
einzustellen.

Mitarbeiter der AnschlieBers, die im Bedienungsbereich an oder in Wagen titig sind, verlassen die
Wagen bzw. treten von ihnen zuriick.

Die Rangierwege sind verkehrssicher zu halten.

Bei der Lagerung von Gegenstinden a Anschlussgleisen sind Abstinde von mindestens 1,50 m in
geraden und 1,80 m in gekriimmten Gleisen zuziiglich Rangierweg von der néchsten Schiene zu
wahren.

Gegenstidnde in der Ndhe der Gleise werden so gelagert, dass sie nicht in Bewegung
geraten konnen und dadurch die genannten Absténde unterschreiten.

Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
Der AnschlieBer stellt sicher, dass bei Dunkelheit fiir die Dauer der Bedienung die Beleuchtung
eingeschaltet ist.

Sicherungsmittel fiir das Festlegen abgestellter Fahrzeuge

Die zur Abholung bereitgestellten Wagen sind durch den AnschlieBer gegen unbeabsichtigte
Bewegung festzulegen. Stehen keine funktionstiichtigen Hand- oder Feststellbremsen zur Verfiigung,
sind Hemmschuhe der Form || zum Festlegen zu verwenden. Auf jedem Rangiertriebfahrzeug sind 4
Hemmschuhe mitzufiihren. An den Gleisen A 21 und A 23 werden jeweils zwei Hemmschuhe fiir den
laufenden Einsatz vorgehalten.

Kuppeln der Wagen

Die zur Abholung bereitgestellten Wagen werden durch das Anschlussbahnpersonal durchgehend
gekuppelt und geschlaucht. Geschlossene Ziige werden mit Schluss- und Spitzbremse iibergeben. Die
zur Abholung bereitgestellten Wagen werden gegen unbeabsichtigte Bewegungen festgelegt. Die
Luftschlauche der Wagen werden, soweit sie nicht miteinander verbunden sind, in die Schlauchhalter
eingehangen. Nicht benutzte Schraubenkupplungen werden in die dafiir vorgesehenen
Aufhéngevorrichtungen eingehangen. Lose Wagenbestandteile miissen vollzadhlig vorhanden und an
den hierfiir vorgesehenen Stellen der Wagen untergebracht sein.

Unterhaltung der Anlagen
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Der AnschlieBer ist fiir die Unterhaltung der Anlagen einschlielich der Weichenpflege, Schnee-
Eisbeseitigung sowie das Freihalten der Spurrillen verantwortlich. Baumbewuchs, besonders im
Sichtbereich der Bahniiberginge, ist zu entfernen. Die Andreaskreuze sind kenntlich zu halten.

6. Glltigkeit
Die Bedienungsanweisung gilt ab dem 1. Januar 2007.

Gleichzeitig tritt eine eventuelle vorher gegebene Bedienanweisung aufler Kraft und ist wegzulegen.

Mitgewirkt: DB Netz AG, N.BB-O-L 3 Berlin
Lager Umschlag Transport, Mittelbrandenburgische Hafengesellschaft mbH

Konigs Wusterhausen, .....................

Schuster Werner
Geschiftsfithrer LUTRA Anschlussbahnleiter/Eisenbahnbetriebsleiter
EVU

Eisenbahnbetriebsleiter

Gesehen: Berlin, ........coooiiiiii

L{B Brandenburg

Beige





